
Zeitschrift: Zeitlupe : für Menschen mit Lebenserfahrung

Herausgeber: Pro Senectute Schweiz

Band: 73 (1995)

Heft: 7-8

Rubrik: Medizin

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 28.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Jahr) unter Berücksichtigung
eines bestimmten Zinssatzes

aufgebraucht sein wird.
Versicherungsgesellschaf-

ten müssen neben dem Zins-
satz noch mit einem gewissen
Risiko rechnen. In Ihrem Fall
besteht das Risiko für die Ver-

Sicherung darin, dass Sie über
90 Jahre alt werden. Aus die-
sem Grunde rechnen Versi-

cherungsgesellschaften mit
einer sehr konservativen
(d.h. niedrigen) Verzinsung.
In Ihrem Fall beträgt sie

zwischen 3 und 3,5%.
Eine Alternative besteht in

der Anlage des gleichen Kapi-
tals bei einer Bank. Dies hat
den Vorteil, dass man Ihnen
einen höheren Zinssatz an-
bieten kann. Wenn wir an-
nehmen, dass Ihnen die Bank
5% Durchschnittszins offe-
riert, was realistisch sein dürf-
te, reichen die Annuitäten für
20Jahre. Der Nachteil besteht
allerdings darin, dass die Fort-

Zahlung nach dem Verbrauch
des Kapitals aufhört.

Für Sie ist wesentlich, wie
sehr Sie auf die Zusatzrente
von Fr. 2000 - neben AHV,
einer allfälligen Witwenpen-
sion der ehemaligen Arbeit-
geberfirma Ihres Ehemannes
und der Rente aus der am
1. Dezember 1994 abge-
schlossenen Versicherung an-
gewiesen sind. Ich nehme an,
dass Sie die für die Erhöhung
erforderlichen Fr. 300 000-
verfügbar haben. Falls das

bisherige Renteneinkommen
zur Bestreitung des «norma-
len» Lebensunterhalts aus-

reicht, haben Sie mit diesen
Fr. 300 000 - ein ausreichen-
des Polster für unvorhergese-
hene Fälle.

Ich würde Ihnen raten,
von mindestens drei Banken
eine Gegenofferte zum Vor-

schlag der Versicherungsge-
Seilschaft einzuholen, bevor
Sie sich entscheiden.

Dr. Emz'I Gwa/ter

Recht
Wann sind Kinder
unterstützungs-
pflichtig?
Meine Schwester ist verheiratet
und hat vier Kinder, von denen

zwei ehen/d/Zs verheiratet sind.

Der Mann meiner Schwester

wurde we^en einer Strei/ün^ /ruh
pensioniert. Dies he/astete ihn so

sehr, dass er zu trinken begann
und immer wieder hospitalisiert
werden musste. Meine Schwester

geriet dadurch in Jznanzie/fe

Schwierigkeiten, die trotz I/nfer-

Stützung der Gemeinde nicht£e-
deckt werden können. Nun mei-
rze Trapez Könnerz dieKinderzum
Mittragen der Kosten verp/7z'dz-

tet werden, was sie /edoch stark
belasten würde?

Ich nehme an, dass der
Mann Ihrer Schwester die Lei-

stungen der Sozialversichemn-

gen, die ihm zustehen Renten

von der IV und Pensionskasse,

allfällige Hilflosenentschädi-

gung, Ergänzungsleistungen),
bereits beansprucht hat. Genü-

gen diese Leistungen nicht, so

ist Ihre Schwester als Ehegattin
in erster Linie Unterhalts-

pflichtig. Kinder sind aber un-
terstützungspflichtig, sobald
der Vater ohne diesen Beistand

in Not geraten würde. Der

Unterstützungsberechtigte hat
Anspruch auf das, was zu
einem Lebensunterhalt erfor-
derlich ist. Dazu gehören ne-
ben Nahrung, Kleidung usw.
auch die ärztliche Betreuung
und die Anstaltsbehandlung.
Auch wer seine Notlage selbst

verschuldet hat, kann Unter-
Stützung beanspruchen, ausser

wenn er mit gutem Willen sich
selbst erhalten könnte, dies je-
doch böswillig unterlässt. So

hat das Bundesgericht bei
einem arbeitsunfähigen Dro-
gensüchtigen die Berechtigung
zur Unterstützung bejaht.

Der Pflichtige hat zu leisten,
was seinen Verhältnissen an-

gemessen ist. Eine Einschrän-

kung, nicht aber eine wesentli-

che Verschlechterung der bis-

herigen Lebenshaltung ist für
das unterstützungspflichtige
Kind und seine Familie zumut-
bar. Diese Umschreibung zeigt,
dass die Bemessung des Unter-
stützungsbeitrags aufgrund der
Umstände des Einzelfalles zu
erfolgen hat.

Kommt das Gemeinwesen
für den Unterhalt des Unter-
stützungsberechtigten auf, so

geht der Unterstützungsan-
sprach mit allen Rechten auf
das Gemeinwesen über. Nach
den Empfehlungen der
Schweizerischen Konferenz für
öffentliche Fürsorger sollen die

Verwandtenbeiträge nur dann
eingefordert werden, wenn es

stossend wäre, darauf zu ver-
ziehten. Diese Richtlinien, wo-
ran jedoch die Fürsorgebehör-
den nicht gebunden sind, emp-
fehlen somit eine zurückhal-
tende Geltendmachung des

Unterstützungsanspruchs.
Dr. zur. Marco Bz'a^gl

Medizin
Hüftoperation bei
Diabetes
Eck (70) hm DzaPeft'ker und
nehme pro Ta^ drei Tabletten.
Nzzn sollte ich eine Hü/topera-
tzozz vorrzebmen lassen. Beein-

/Zzzssf diese meine Krankheit?
Diabetes (Zuckerkrank-

heit) ist allen Fortschritten in
der Medizin zum Trotz im-
mer noch eine ernsthafte Ge-

sundheitsstörung. Durch Ein-
halten einer angepassten Diät
und Zuckertabletten oder In-
sulinspritzen können aber die
schlimmen, zum Teil sehr
einschränkenden Langzeit-
Schäden verhindert oder zu-
mindest hinausgezögert wer-
den. Ihr Arzt hat sich ent-
schieden, vorläufig mit Diät
und Tabletten zu behandeln,
weil offenbar Ihr Zucker da-

mit gut unter Kontrolle ist.
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Uebrigens
wenn Sie sich nach einer ausgefüllten

Freizeit
sehnen, bieten wir Ihnen den passenden Rahmen,

um sich sportlich und kulturell zu betätigen.

Das Wohnungs- und Dienstleistungsangebot
unserer Seniorenresidenz steht in einem

ausgewogenen Preis-/Leistungsverhältnis.

Gerne informieren wir Sie über die aktuelle
Wohnungssituation und die Wartelistebedingungen

Name

Strasse

PLZ, Ort

Telefon

Coupon bitte einsenden an:
Residenza AI Lido, Via della Posta 44

6600 Locarno, Tel (093) 31 03 43
Fax (093)31 89 05
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Natürlich bedeutet jeder ope-
rative Eingriff eine vorüber-
gehende Mehrbelastung für
den Zuckerstoffwechsel. Auf
der anderen Seite stehen heu-
te verschiedene schonende
Narkoseverfahren zur Verfü-

gung. Die Operation an der
Hüfte ist zudem in den Hän-
den eines erfahrenen Chirur-
gen zu einem (im guten Sin-

ne) alltäglichen Eingriff ge-
worden, so dass Sie sich dar-
über wirklich keine Sorgen zu
machen brauchen. Ihre Blut-
Zuckereinstellung wird näm-
lieh nie so genau kontrolliert
und wenn nötig korrigiert wie
bei einer Operation im Spital.
Ich wünsche Ihnen die not-
wendige Zuversicht für den

geplanten Hüfteingriff.

Vollnarkose
bei Leistenbruch

Mein Pfansarzt rfia^nosf/z/erfe
vor einigen Monaten einen Lei-
sfenfernc/7. Pr emp/äLZ mir eine

so/örfi^e Operation, zw der ici?

micfi /edocii nic/if enfscZz/iessen

konnte. Ist eine so/cke Operati-
on ein Muss? SteZZt ein ein^e-
k/emmter Brucfi eine grosse Ge-

/äkr ciar? Da z'cL bereits 7Z /ab-
re a/t bin, steZZe icb mir aueb die

Präge, ob eine TotaZ-Anästbesie

keine «ac/ifei/ige« PoZgen bat.
Aus Ihrer Schilderung

schliesse ich, dass Sie der

diagnostizierte Leistenbruch
nicht wesentlich stört, sind

doch seit der Untersuchung
beim Hausarzt bereits einige
Monate vergangen. Ob ein
Leistenbruch überhaupt ope-
riert werden soll, hängt einer-
seits vom lokalen Befund, an-
derseits von der Einstellung
des Betroffenen ab. Etwas ver-
einfacht könnte man sagen: Je

grösser die Bruchöffnung, de-

sto weniger besteht die Gefahr
einer Einklemmung, und es

muss daher nicht sofort ope-
riert werden. Es kann aber

auch bedeuten, dass mit der
Zeit recht ausgedehnte Darm-
abschnitte in den Bruchsack

vordrängen, was dann die

Operation nahelegt.
Ich sehe immer wieder -

vorwiegend ältere - Männer
in meiner Praxis, die lange zu-

warten, bis die Grösse des Bru-
ches und der damit verbun-
dene schmerzhafte Druck sie

dazu bringt, ärztliche Hilfe zu
beanspruchen. Zu diesem

Zeitpunkt stellt dann auch das

gelegentlich noch verwende-
te Bruchband keine befriedi-
gende Lösung mehr dar.

Die Operation eines Lei-
stenbruchs erfolgt heute nur
noch ausnahmsweise in Voll-
narkose. Das beste Verfahren
stellt meines Erachtens die

Spinalanästhesie (Schmerz-
ausschaltung vom Rücken-

markskanal) oder in ausge-
wählten Situationen sogar die
örtliche Betäubung in der Lei-

ste dar. Dr. med. Peter KoiiZer

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Ergänzungsleistung
Könne« Sie mir sagen, waram
icb nwr 75 Pranken Prgän-
zangsieisfwng erbaZte? /cb babe

ein Vermöge« von Pr. 36 000.-
and bekomme Pr. 1500.- AP/V-
Pente. Wie berechnet man so

etwas? Mwss man /tir die Pr-

gänznngs/eisfwng immer noeb

Pr. 20 000-stehen Zassen? t/nd
was geschieht, wenn man sie

braweben mass?

Gerne versuche ich, Ihre
Fragen zu beantworten, so-

weit dies anhand Ihrer Anga-
ben möglich ist.

Berechnung des Anspruchs
auf Ergänzungsleistung (EL):
Der Anspruch auf EL wird be-

rechnet, indem
1. die nach dem Gesetz zuläs-

sigen Ausgaben sowie der
im Einzelfall gewährleiste-
te Lebensbedarf «EL-Ein-

kommensgrenze») zusam-
mengerechnet und

2. alle Einnahmen und der
anrechenbare Vermögens-
teil abgezogen werden.

Können die Ausgaben und
der «Lebensbedarf» mit den
Einnahmen und dem anre-
chenbaren Vermögen nicht
gedeckt werden, so wird die
Differenz als monatliche Er-

gänzungsleistung ausbezahlt.
Anhand Ihrer Angaben

kann die Berechnung des EL-

Anspruchs nicht verbindlich
beurteilt werden. Ich nehme
an, dass Ihr El-Anspruch vor
noch nicht allzu langer Zeit
berechnet worden ist. Bei
der von Ihnen angegebenen
AHV-Rente und Ihrem Ver-

mögen ist eine EL von 75

Franken im Monat möglich,
sofern Sie beispielsweise
einen geringen Mietzins von
ca. 4000 bis 4350 Franken
(ohne Nebenkosten) im Jahr
bezahlen müssen oder wenn
Sie keine Krankenkasse hät-
ten. Wenn sich seit Ihrer
EL-Anmeldung der Mietzins
oder die Prämien für die

«allgemeine» Grundversiche-

rung bei der Krankenkasse er-
höht haben, dann können
Sie bei der AHV-Zweigstelle
Ihres Wohnortes - im Kanton
Bern «Gemeindeausgleichs-
kasse» genannt - eine ent-
sprechende Überprüfung Ih-
rer EL veranlassen.

Wieviel Vermögen
dürfen EL-Berechtigte
verwenden?
Die EL ist eine zusätzliche

Leistung an Versicherte, wel-
che trotz Renten der AHV
oder IV nicht über die Mittel
zur Deckung des gesetzlich
gewährleisteten Lebensbe-
darfs verfügen. Wer solche

Leistungen bezieht, kann sei-

ne Mittel für den Lebensun-
terhalt grundsätzlich frei ein-
setzen. Um den EL-Berechtig-
ten einen Anreiz zum Sparen
zu geben, wird das Vermögen
bei der EL nur teilweise ange-
rechnet. Die Berechnung er-

folgt in der Weise, dass

«HEIMELIG»
Pflegebetten
8274 Tägerwilen
Tel. 072 - 69 25 17

Vermietung und Verkauf
zu günstigen Konditionen
• Pflegebetten
• Bett/Nachttisch
• Patientenlift
• Transport/Ruhesessel
• weitere Hilfsmittel

Unsere Stärke:
Wir liefern schnell, prompt
und zuverlässig

Pflegebett
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